
975 Verfassung

ein ständiges Generalsekretariat mit 
Sitz in Jakarta.

Vereinte Nationen —*■ Organisa
tion der Vereinten Nationen

Verelendung des Proletariats
—► Lage der Werktätigen

Verfassung: Gesamtheit der in 
einem (bzw. mehreren) Dokument 
niedergeschriebenen und mit höch
ster staatlicher Autorität versehenen

fiolitischen, wirtschaftlichen, sozia- 
en, kulturellen und staatsorganisa

torischen Grundsätze und Formen 
der gesellschaftlichen Ordnung von 
Staaten (auch Organisationen). Die 
V. enthält in aller Regel die für den 
jeweiligen Staat geltenden Grundla
gen der Eigentums- und Wirt
schaftsordnung, die Grundsätze für 
das Zustandekommen und für die 
Tätigkeit der Organe der Staatsge
walt, deren Rechte, Pflichten und 
Beziehungen zueinander, die 
Grundrechte und -pflichten der Bür
ger sowie die Grundsätze der Ge
setzgebung und Rechtsprechung 
dieses Staates. Die V. ist juristischer 
Maßstab der gesamten übrigen Ge
setzgebung des betreffenden Lan
des. In dieser Form tritt die V. ge
schichtlich mit dem Kampf der 
Bourgeoisie als progressiver, aufstre
bender Klasse um die politische 
Macht und den Sturz der Feudalord
nung in Erscheinung. V. sind Ergeb
nis und Ausdruck der Klassen
kämpfe innerhalb der jeweiligen Ge
sellschaftsordnung oder der Ablö
sung der historisch überlebten durch 
die historisch progressivere gesell
schaftliche Ordnung.

Im Altertum unterschied man noch 
nicht zwischen Verfassung und übri
ger Gesetzgebung. In diesen Gesetz

ebungen kam das Bestreben der 
errschenden Klasse zum Ausdruck, 
durch die Festsetzung von Rechten 
und Pflichten sowie die Androhung 

von Gewalt für den Fall ihrer Verlet
zung die bestehende Ordnung zu si

chern. Mit den klassischen bürgerli
chen Revolutionen, vor allem in den 
Niederlanden und Frankreich, sowie 
der bürgerlich-demokratischen 
Staatsgründung in Nordamerika 
wurde die V. zu einer Kernfrage der 
politischen Organisation der neuen 
Ordnung. Diese revolutionären bür
gerlichen V. stützten sich auf die 
vornehmlich durch Rousseau be
gründete Theorie des Gesellschafts
vertrages über die Abtretung be
stimmter persönlicher Rechte aller 
formell gleichberechtigten Gesell
schaftsmitglieder an die Gemein
schaft im Interesse der Regelung des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens 
der einzelnen Individuen. Ihr 
Hauptinhalt war die Sicherung des 
Privateigentums und der Freiheit sei
ner Vermehrung. Ihre entscheidende 
Errungenschaft gegenüber den feu
dalen Privilegien und der mit ihnen 
verbundenen persönlichen Knecht
schaft der Leibeigenen und Hörigen 
war die Proklamation der Rechts
gleichheit aller Bürger. Ihr entschei
dender Mangel bestand darin, daß 
sich diese Rechtsgleichheit in der 
Wirklichkeit der bürgerlichen Ge
sellschaft infolge des Privateigen
tums an den Produktionsmitteln 
sehr bald als undurchführbar erwies. 
An die Stelle der erkämpften Befrei
ung von persönlicher Rechtlosigkeit 
oder direkter rechtlicher Benachtei
ligung im früheren Leibeigenschafts
und Hörigenverhältnis trat die öko
nomische Abhängigkeit und Knecht
schaft des Lohnarbeiters im kapitali
stischen Ausbeutungs- und Ünter- 
drückungsverhältnis. Daraus ent
stand und entsteht in der kapitalisti
schen Gesellschaft ständig ein sich 
verschärfender Widerspruch zwi
schen V.stext und V.swirklichkeit. 
Mit dem Anwachsen der Arbeiterbe
wegung und ihres Kampfes gegen 
kapitalistische Ausbeutung und Un
terdrückung, vor allem aber mit dem 
Übergang des Kapitalismus in sein 
imperialistisches Stadium, der Her
ausbildung der Monopole und ihres


